
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Sandra Weeser, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, Renata 
Alt, Nicole Bauer, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Sandra 
Bubendorfer-Licht, Dr. Marco Buschmann, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto 
Fricke, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Peter Heidt, Katrin Helling-Plahr, Markus 
Herbrand, Torsten Herbst, Dr. Gero Clemens Hocker, Dr. Christoph Hoffmann, 
Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, Karsten Klein, Pascal Kober, 
Carina Konrad, Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Till Mansmann, Alexander 
Müller, Christian Sauter, Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta, Dr. Hermann Otto 
Solms, Bettina Stark-Watzinger, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Katja 
Suding, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich, Nicole Westig 
und der Fraktion der FDP

Bericht des Bundesrechnungshofes zur Bezahlbarkeit von Elektrizität

Der Bundesrechnungshof hat am 30. März 2021 einen Bericht nach § 99 der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick 
auf die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit bei Elektrizität vorgelegt 
(https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderb
erichte/langfassungen-ab-2013/2021/umsetzung-der-energiewende-im-hinblic
k-auf-die-versorgungssicherheit-und-bezahlbarkeit-bei-elektrizitat-pdf). In 
seinem Statement anlässlich der Veröffentlichung äußerte der Präsident des 
Bundesrechnungshofes Kay Scheller nach Ansicht der Fragesteller deutliche 
Kritik an der Bundesregierung. Diese steuere den Transformationsprozess 
Energiewende weiterhin unzureichend. Eine zuverlässige und preisgünstige 
Versorgung von privaten Haushalten und Wirtschaft mit Strom sei zunehmend 
fraglich. Weiter heißt es: „Der Bundesrechnungshof sieht die Gefahr, dass die 
Energiewende in dieser Form den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet 
und die finanzielle Tragkraft der stromverbrauchenden Unternehmen und Pri-
vathaushalte überfordert. Das kann dann letztlich die gesellschaftliche Akzep-
tanz der Energiewende aufs Spiel setzen.“ (https://www.bundesrechnungsho
f.de/de/presse-service/interviews-reden/bund-steuert-energiewende-weiterhin-u
nzureichend).

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Was hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode unternommen, 

um das im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verankerte Ziel der Bezahl-
barkeit bei Elektrizität überprüfbar auszugestalten und zu quantifizieren?

 2. Teilt die Bundesregierung die Kritik des Bundesrechnungshofes, dass sie 
bisher nicht definiert hat, was sie unter einer preisgünstigen und effizien-
ten Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität versteht?
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 3. Aus welchen Gründen legt die Bundesregierung nicht anhand von Schwel-
lenwerten fest, bis zu welchem Niveau Strom als preisgünstig gilt und 
wann ein Nachsteuern erforderlich ist?

 4. Was hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode unternommen, 
um das System der staatlich geregelten Strompreis-Bestandteile grundle-
gend zu reformieren?

 5. Teilt die Bundesregierung die Kritik des Bundesrechnungshofes, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in Bezug auf die Strompreise in Ge-
fahr ist?

 6. Wie schätzt die Bundesregierung die derzeitige Akzeptanz der Menschen 
in Deutschland für die Energiewende ein, insbesondere vor dem Hinter-
grund der bestehenden Strompreise?

 7. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus dem Umstand, dass priva-
te Haushalte 2019 in Deutschland 43 Prozent mehr für Strom bezahlen 
mussten als der EU-Durchschnitt?

 8. Sollte aus Sicht der Bundesregierung ein oberer Schwellenwert (prozentu-
al zum EU-Durchschnitt) für den Strompreis eingeführt werden, bei dem 
verpflichtende Maßnahmen zur Senkung des Preises erfolgen müssen?

 9. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode 
ergriffen, um die Strompreis-Belastung für nicht begünstigte Industrie- 
und Gewerbekunden in Deutschland zu reduzieren?

10. Was hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode unternommen, 
um die besondere Belastung einkommensschwacher Haushalte durch 
Stromkosten zu beseitigen?

11. Plant die Bundesregierung eine vollständige Übernahme der Kosten für die 
EEG-Umlage aus dem Bundeshaushalt?

12. Sieht die Bundesregierung Ober- und Untergrenzen bezüglich des Preises 
für dynamische Stromtarife als notwendig an?
Wenn ja, in welchem preislichen Korridor sollten sich diese bewegen?

Berlin, den 14. April 2021

Christian Lindner und Fraktion
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